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1000 - Gemeinsame Klauseln für die Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Raub-, Leitungswasser- 
und Sturm-Versicherung 

1100 - Versicherte Gefahren und Schäden 

1101 Schäden durch radioaktive Isotope 

In die Versicherung sind Schäden an den versicherten Sachen eingeschlossen, die als Folge eines 
unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch auf dem Versicherungsgrundstück be-
triebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden 
durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 
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Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen infolge eines 
Versicherungsfalles nach Abs. 1 werden nur ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist und soweit 
die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

1200 - Versicherte Sachen 

1201 Ausschluss von fremdem Eigentum 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen entfällt 
der Einschluss fremden Eigentums, das dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder 
Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde. 

1202 Fremdes Eigentum - weisungsgemäße Versicherung 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist 
fremdes Eigentum nur mitversichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Verkauf oder zu 
sonstigen Zwecken in Obhut gegeben wurde, und soweit dieser gegenüber dem Eigentümer nachweis-
lich zum Abschluss der Versicherung verpflichtet ist. 

1203 Ausstellungsware in fremdem Eigentum 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist 
fremdes Eigentum auch versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zu sonstigen Zwecken in Obhut gegeben wurde. Dies gilt nicht, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer vereinbart, dass die fremden 
Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

1204 Pfandleihen 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Pfandsachen nur, soweit der Versicherungsnehmer dem 
Verpfänder Schadenersatz leisten muss oder soweit er seine Ansprüche auf Darlehensrückzahlung, 
Zinsen oder Lagerspesen verloren hat. 

2. Versicherungswert und Grenze der Entschädigung ist der in einem Pfandbuch eingetragene 
Schätzwert der Pfandsachen. §§ 55, 87 Satz 2 VVG (Bereicherungsverbot) bleiben unberührt. 

3. Der Versicherungsnehmer hat die Pfandbücher nach Geschäftsschluss so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Pfandsachen zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. 

4. Im übrigen gelten für Pfandsachen Vereinbarungen über die Versicherung fremden Eigentums nicht. 

1205 Bauunternehmer-Arbeitsgemeinschaften 

1. Sachen, die im Eigentum einer Arbeitsgemeinschaft stehen oder deren Betrieb dienen und die unter 
die versicherten Positionen fallen, sind abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen auch versichert, wenn sie sich nicht in der Obhut des Versiche-
rungsnehmers befinden. Soweit nicht der Versicherungsnehmer die Sachen beigestellt hat, sind sie 
jedoch nur in Höhe der Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft versichert. 
Sachen, die andere Teilhaber der Arbeitsgemeinschaft beigestellt haben, sind nicht versichert. 

2. Sind Bargeld oder Urkunden auf Baustellen gegen Einbruchdiebstahl oder Raub versichert, so er-
mäßigt sich für Baustellen von Arbeitsgemeinschaften die vereinbarte Versicherungssumme im Ver-
hältnis der Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft. 

1206 Eingelagerte Hausratgegenstände 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind von der Versicherung eingelagerter Hausratgegenstän-
de ausgeschlossen 

a) Bargeld; 

b) Urkunden, z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
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c) Briefmarken; 

d) Münzen und Medaillen; 

e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen; 

f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 

g) Sammlungen. 

1207 Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze verarbeitete und unverarbeitete Edelmetalle in Zahn-
praxen und Zahnlabors auch dann versichert, wenn sich die Sachen nicht in einem Behältnis befinden. 

1208 Geldausgabeautomaten 

Sind abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
Geldausgabeautomaten versichert, so erstreckt sich die Versicherung nicht auf die elektronische Aus-
rüstung. Dies gilt jedoch nicht für Rückgeldgeber und Geldwechsler, die nur für den Einwurf und die 
Ausgabe von Münzen bestimmt sind. 

1300 - Versicherte Kosten 

1301 Preisdifferenz-Versicherung 

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung. 

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich 
veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Be-
triebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts 
zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederher-
stellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten 
durch Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag 
nur anteilig ersetzt. 

1302 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten 
des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil. 

1303 Erweiterte Bewegungs- und Schutzkostenversicherung 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
auch Bewegungs- und Schutzkosten versichert, die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
von Sachen dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Gefahr versichert sind. 
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1400 - Versicherungsort 

1401 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit je einer Versicherungssumme 

1. Zwischen den Versicherungsorten besteht Freizügigkeit. 

2. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko und nicht für Entschädigungsgrenzen. 

1402 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit gemeinsamer Versicherungssumme 

Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Vomhundertsätze der 
gemeinsamen Versicherungssumme vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und Ent-
schädigungsgrenzen je Versicherungsort aus einem Durchschnittsbetrag errechnet, der durch Teilung 
der gemeinsamen Versicherungssumme durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist. 

1403 Abhängige Außenversicherung bei Heimarbeitern 

1. Sachen, die der Versicherungsnehmer Heimarbeitern übergibt, sind bis zu der hierfür vereinbarten 
besonderen Versicherungssumme auch in den Räumen der Heimarbeiter versichert. 

2. § 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten auch für die besondere Versicherungssumme gemäß 
Nr. 1. 

3. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die gesamte Position, zu der die Außenversicherung 
vereinbart ist, sind auch die gemäß Nr. 1 in den Räumen der Heimarbeiter versicherten Sachen zu 
berücksichtigen. 

4. Nr. 2 und Nr. 3 sind nicht nebeneinander anzuwenden. Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die 
zu der niedrigeren Entschädigung führt. 

5. Der Versicherungsnehmer hat über die in den Räumen der Heimarbeiter versicherten Sachen (Nr. 
1) Verzeichnisse mit Wertangabe zu führen. Bei Sachen, die der Heimarbeiter herstellt oder verarbei-
tet, ist der Wert der bearbeiteten Erzeugnisse anzugeben. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so kann er Entschädigung nur verlangen, soweit er das Vorhandensein, die Beschaffen-
heit und den Versicherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis nachweisen kann. 

6. Ein Verhalten der Heimarbeiter, das einen Schaden an den Sachen gemäß Nr. 1 verursacht, steht 
einem Verhalten des Versicherungsnehmers gleich. 

1404 Abhängige Außenversicherung 

1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis zu der hierfür vereinbarten besonderen 
Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsorts versichert. 

2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit gemäß § 1 AERB 87 unbe-
rührt. 

3. In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung abweichend von § 4 Nr. 2 AStB 87 nur, wenn 
sich die Sachen in Gebäuden befinden. 

4. Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland. 

5. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht 
aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungsnehmer 
den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf jeden Fall in Vorleistung treten. 

Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87, AERB 87, AWB 
87, AStB 87 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, 
so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen  _ Prozent unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz genäß § 247 BGB, mindestens jedoch _ Prozent und höchstens _ Prozent pro Jahr, eine 
vorläufige Zahlung leisten. 
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6. Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme gemäß Nr. 1 höher als für die Position, 
zu der die Außenversicherung vereinbart ist, so gilt § 11 Nr. 3 AFB 87, AERB 87 bzw. § 11 Nr. 4 AWB 
87, AStB 87 (Unterversicherung) auch für diese besondere Versicherungssumme. 

7. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu der die Außenversicherung vereinbart 
ist, sind auch die gemäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsorts versicherten Sachen zu berücksichti-
gen, jedoch nur bis zu der dort genannten Entschädigungsgrenze. 

8. Nr. 6 und Nr. 7 sind nicht nebeneinander anzuwenden. Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die 
zu der niedrigeren Entschädigung führt. 

1405 Selbständige Außenversicherung 

1. Sind Sachen außerhalb des Versicherungsorts durch eine besondere Position versichert (selbstän-
dige Außenversicherung), so gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, diese Versicherung nur 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit gemäß § 1 AERB 87 unbe-
rührt. 

3. In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung abweichend von § 4 Nr. 2 AStB 87 nur, wenn 
sich die Sachen in Gebäuden befinden. 

4. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht 
aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungsnehmer 
den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf jeden Fall in Vorleistung treten. 

Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87, AERB 87, AWB 
87, AStB 87 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, 
so wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen _ Prozent unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, mindestens jedoch _ Prozent und höchstens _ Prozent pro Jahr, 
eine vorläufige Zahlung leisten. 

1500 - Versicherungswert 

1501 Verkaufspreis für verkaufte lieferungsfertige eigene Erzeugnisse 

1. Soweit dies vereinbart wurde, ist Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz oder teil-
weise selbst hergestellten lieferungsfertigen Erzeugnisse, die verkauft, dem Käufer aber noch nicht 
übergeben sind, der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung ersparten Kosten. 
Satz 1 gilt nicht, soweit der Käufer die Abnahme verweigern kann. 

2. Wenn der Versicherungsnehmer den Käufer trotz des Versicherungsfalls in Erfüllung des Kaufver-
trages zum vereinbarten Preis beliefert, so werden für den Versicherungswert die dem Versicherungs-
nehmer entstehenden Kosten der Neuherstellung oder bei Ankauf auf dem Markt der Marktpreis 
zugrunde gelegt, beide berechnet auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls, jedoch min-
destens der Verkaufspreis gemäß Nr. 1. 

3. Ist nur ein Teil der Erzeugnisse einer bestimmten Gattung verkauft und war dieser Teil bei Eintritt 
des Versicherungsfalls noch nicht ausgesondert, so wird der Versicherungswert nur für diesen Teil der 
Gesamtmenge nach Nr. 1 und Nr. 2 ermittelt. Schäden an einem Teil der Gesamtmenge werden antei-
lig dem verkauften und dem nicht verkauften Teil der Gesamtmenge zugerechnet. 

4. § 55 VVG (Bereicherungsverbot) bleibt unberührt. 

1502 Verkaufspreis für lieferungsfertige eigene Erzeugnisse 

1. Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz oder teilweise selbst hergestellten, liefe-
rungsfertigen, aber noch nicht verkauften Erzeugnisse ist der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der 
durch Nichtlieferung ersparten Kosten. Satz 1 gilt jedoch nur, soweit die Erzeugnisse ihrer Art nach 
bereits eingeführt und voll marktgängig sind. 

2. Überpreise, die nur aufgrund besonderer Verbundenheit von Unternehmen erzielbar sind, bleiben 
unberücksichtigt. 
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1503 Verkaufspreis bei Großhandelsbetrieben 

Versicherungswert von Großhandelsware, die verkauft, dem Käufer aber noch nicht übergeben ist, ist 
der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung ersparten Kosten, falls der Versiche-
rungsnehmer Ware in gleicher Art und Güte weder aus unversehrt gebliebenen Beständen liefern noch 
auf dem Markt erhalten kann. Satz 1 gilt nicht, soweit der Käufer die Abnahme verweigern kann. 

1504 Verkaufspreis für Tabake 

1. Versicherungswert von Tabaken, die durch den Versicherungsnehmer verkauft, dem Käufer aber 
noch nicht übergeben sind, ist der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung erspar-
ten Kosten. Satz 1 gilt nicht, soweit der Käufer die Abnahme verweigern kann. Bei Verkauf von Taba-
ken vor Beendigung der Fermentation werden Zusatzvereinbarungen im Kaufvertrag für den Versiche-
rungswert berücksichtigt. 

2. Ist nur ein Teil der im Versicherungsort vorhandenen Tabake verkauft und war dieser Teil bei Eintritt 
des Versicherungsfalls noch nicht ausgesondert, so wird der Versicherungswert nur für diesen Teil der 
Gesamtmenge nach Nr. 1 ermittelt. Schäden an einem Teil der Gesamtmenge werden anteilig dem 
verkauften und dem noch nicht verkauften Teil der Gesamtmenge zugerechnet. 

3. § 55 VVG (Bereicherungsverbot) bleibt unberührt. 

1505 Biervorräte von Brauereien 

1. Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalls Ersatz in gleicher Art und Güte für 
selbst hergestellte Biervorräte auf dem Markt beschaffen muss, um seine Kunden beliefern zu können, 
wird für den Versicherungswert der gesamten vom Schaden betroffenen und der gesamten vom 
Schaden nicht betroffenen Biervorräte der Einkaufspreis am Tag des Schadens zugrunde gelegt. 

2. Soweit die Biervorräte bereits verkauft sind, gilt die Vereinbarung Verkaufspreis für verkaufte liefe-
rungsfertige eigene Erzeugnisse. 

1506 Malzvorräte von Brauereien 

Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalls Ersatz in gleicher Art und Güte für 
selbst hergestellte Malzvorräte auf dem Markt beschaffen muss, um den ungestörten Weiterbetrieb 
seiner Brauerei zu ermöglichen, wird für den Versicherungswert der gesamten vom Schaden betroffe-
nen und der gesamten vom Schaden nicht betroffenen Malzvorräte der Einkaufspreis am Tag des 
Schadens zugrunde gelegt. 

1507 Malzvorräte von Handelsmälzereien 

1. Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalls Ersatz in gleicher Art und Güte für 
selbst hergestellte Malzvorräte auf dem Markt beschaffen muss, um seine Kunden beliefern zu kön-
nen, wird für den Versicherungswert der gesamten vom Schaden betroffenen und der gesamten vom 
Schaden nicht betroffenen Malzvorräte der Einkaufspreis am Tag des Schadens zugrunde gelegt. 

2. Soweit die Malzvorräte bereits verkauft sind, gilt die Vereinbarung Versicherungswert für verkaufte 
lieferungsfertige eigene Erzeugnisse. 

1508 Kunstgegenstände 

1. Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für das Anfertigen einer qualifizierten Ko-
pie. 

2. Für den Versicherungswert von Gebäuden sind Kunstgegenstände nur mit dem Preis für das Anfer-
tigen qualifizierter Kopien zu berücksichtigen. 

1509 Steuer und Zoll als Teil des Versicherungswerts 

Steuer und Zoll werden für den Versicherungswert nur bei Vorräten berücksichtigt, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalls versteuert oder verzollt waren oder für die wegen des Versicherungsfalls Steuer 
oder Zoll zu entrichten ist. 



Klauseln für die Sturm-Versicherung  8/21 

1510 Versicherungssumme für Steuer und Zoll 

1. Versicherungswert der Position für Steuer und Zoll ist der volle Betrag, der für die unter einer be-
sonders bezeichneten Position versicherten Vorräte bei ihrer Versteuerung oder Verzollung zu entrich-
ten sein würde. 

2. Entschädigung wird jedoch nur geleistet, soweit wegen des Versicherungsfalls Steuer oder Zoll zu 
entrichten ist. 

1511 Vorschätzungen 

1. Eine Schätzung versicherter Gebäude oder Maschinen durch einen Sachverständigen, dessen Gut-
achten zum Gegenstand des Versicherungsvertrages gemacht worden ist, gilt als Nachweis des Versi-
cherungswertes nur bis zu dem vereinbarten Tag. 

2. Bei Versicherungsfällen nach diesem Tag ist insbesondere zu prüfen, ob sich der Versicherungs-
wert geändert hat durch 

a) Zu- oder Abgänge von Gegenständen; 

b) Veränderungen von Arbeitslöhnen oder Materialpreisen; 

c) Alter oder Abnutzung; 

d) sonstige Umstände, die nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für den Versicherungswert von Bedeutung sind. 

1512 Video-Mietkassetten 

1. Versicherungswert für Video-Kassetten, die gewerbsmäßig vermietet werden, ist der Zeitwert. 

2. Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand an versicherten Video-Kassetten ein 
Gesamtverzeichnis zu führen. 

3. Der Versicherungsnehmer hat außerdem die Anzahl der Vermiet-Vorgänge je Kassette in einem 
Verzeichnis festzuhalten. 

4. Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Kassetten zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

5. Nr. 2 bis Nr. 4 sind Obliegenheiten im Sinne von § 7 AFB 87, AERB 87, AWB 87 und AStB 87. 

1600 - Vorvertragliche Anzeige; Gefahrerhöhung; Obliegenheiten 

1601 Erweiterte Anerkennung 

1. Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände bekannt geworden sind, die im Zeitpunkt der 
Antragstellung gegeben und für die Übernahme der Gefahr erheblich waren. 

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind. 

1602 Büchereien 

1. Der Versicherungsnehmer hat für den jeweiligen Bestand der versicherten Bücher ein Gesamtver-
zeichnis zu führen. 

2. Außerdem hat er je ein Verzeichnis der verliehenen und der geliehenen Bücher zu führen. 

3. Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Büchern zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

1603 Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass 
vertragserhebliche Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen 
als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die Versicherungsabteilung des Versi-
cherungsnehmers Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat 
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dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an 
die Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten. 

1700 - Entschädigung (Versicherungssumme; Unterversicherung; Selbstbehalte; Entschädi-
gungsgrenzen) 

1701 Summenanpassung für die Versicherung beweglicher Sachen 

1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, erhöht oder ver-
mindert sich zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit Beginn eines jeden Ver-
sicherungsjahres entsprechend dem Vomhundertsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr ver-
ändert hat. Der Vomhundertsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend ist der 
vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat September festgestellte und veröffentlichte Index. 

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf volle _ EUR aufgerundet. Die neue 
Versicherungssumme und die geänderte Prämie werden dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt 
gegeben. 

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der gemäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Vomhun-
dertsatz unter _ liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein Vergleich zwischen dem ver-
gangenen Kalenderjahr und demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine Summenände-
rung berücksichtigt wurde. 

4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich ergebende erhöhte Prämie darf die im Zeit-
punkt der Erhöhung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich 
die neue Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht. 

5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorliegenden Bestimmungen vereinbart ist, 
erhöht sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungssumme um einen Vor-
sorgebetrag von _ Prozent. 

6. § 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen bleiben unberührt. 

7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die geänderte Versicherungssumme kann 
der Versicherungsnehmer durch schriftliche Erklärung die ihm mitgeteilte Veränderung rückwirkend 
aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8 abgeben, so muss dies 
deutlich zum Ausdruck kommen. 

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass die Bestimmun-
gen über die Summenanpassung für die Versicherung von beweglichen Sachen künftig nicht mehr 
anzuwenden sind. 

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung (§ 51 
Abs. 1 VVG) bleibt unberührt. 

1702 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 

1. § 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden _ Prozent des 
Gesamtbetrages der Versicherungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den vereinbarten Be-
trag beträgt. 

2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, 
und nicht für die Außenversicherung. 

3. Versicherungssummen auf Erstes Risiko, für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, 
und für die Außenversicherung werden bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssum-
men gemäß Nr. 1 nicht berücksichtigt. 
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1703 Vorsorgeversicherungssumme 

1. Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versicherungssummen der Positionen, für 
die sie vereinbart ist und bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen die Versicherungssum-
me wegen entstandener Aufwendungen für Abwendung oder Minderung des Schadens nicht ausreicht. 

2. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um die die Versicherungswerte der 
einzelnen Positionen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche 
Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind. 

1704 Summenausgleich 

1. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die dazugehörenden Versicherungswer-
te übersteigen, werden die überschießenden Summenanteile auf diejenigen Positionen aufgeteilt, bei 
denen nach Aufteilung einer Vorsorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht oder bei denen 
die Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen für Abwendung oder Minderung des 
Schadens nicht ausreicht. Die Aufteilung findet nur zugunsten von Positionen statt, für die gleich hohe 
oder niedrigere Prämiensätze vereinbart sind. 

2. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um die die Versicherungswerte der 
einzelnen Positionen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche 
Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind. 

3. Bei Positionen, zu denen eine Wertzuschlagsklausel vereinbart ist, gilt als Versicherungssumme die 
Grundsumme zuzüglich des einfachen Wertzuschlags. 

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind 

a) Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist; 

b) Versicherungssummen gemäß der Vereinbarung Vorsorgeversicherung für Bestandserhöhun-
gen; 

c) Versicherungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr). 

5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungssummen vereinbart, so erfolgt der Sum-
menausgleich nur zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke. 

1705 Stichtagsversicherung für Vorräte 

1. Entschädigungsgrenze für die versicherten Vorräte ist die vereinbarte Versicherungssumme. 

2. Der Versicherungswert, den die versicherten Vorräte an dem vereinbarten Stichtag eines jeden Mo-
nats haben (Stichtagswert), ist dem Versicherer jeweils innerhalb von 10 Tagen oder innerhalb einer 
vereinbarten anderen Frist nach diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme). 

Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die 
zuletzt gemeldete Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung dem Versicherer nicht 
rechtzeitig zu, so sind die Vorräte ab Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der Hälfte der 
Versicherungssumme versichert. 

3. Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechen- oder Hörfehlers versehentlich falsch 
erstattete Meldung unverzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so hat 
er das Versehen nachzuweisen. 

4. Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalls gemeldete Stichtagssumme niedriger als der Stich-
tagswert, für den die Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 als gemeldet 
gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die gemeldete Stich-
tagssumme zum Stichtagswert. 

5. Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, wenn er die Versicherungssumme über-
steigt. Die Meldung gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes bestimmt hat, als Antrag 
auf Erhöhung der Versicherungssumme auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung. Der Ver-
sicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebunden. Lehnt der Versicherer den Antrag nicht 
innerhalb dieser Frist ab, so gilt er als angenommen. 

6. Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat, wird bei Versicherungs-
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fällen bis zur nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert. 

7. Neben Nr. 4 und Nr. 6 sind § 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht anzuwenden. 

8. Auf die Prämie ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Versicherungssumme für das ganze Ver-
sicherungsjahr zu leisten. Die endgültige Prämie wird zum Ende des Versicherungsjahres aus dem 
Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt entsprechenden Prä-
miensatz berechnet; eine tarifliche Mindestprämie ist zu berücksichtigen. Soweit in den Fällen von Nr. 
5 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht beantragt, oder 
soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt der die Versicherungssumme übersteigende Teil der 
gemeldeten Stichtagssummen für die Prämie unberücksichtigt. 

Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung verbraucht ist, so kann der 
Versicherer eine weitere angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr als die Hälfte der 
ersten Vorauszahlung. 

1706 Stichtagsversicherung für Speditionsgüter 

1. Entschädigungsgrenze für die versicherten Speditionsgüter ist die vereinbarte Versicherungssum-
me. 

2. Der Versicherungswert, den die versicherten Speditionsgüter an dem vereinbarten Stichtag eines 
jeden Monats haben (Stichtagswert), ist dem Versicherer jeweils innerhalb von 10 Tagen oder inner-
halb einer vereinbarten anderen Frist nach diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme). Solange für 
einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die zuletzt ge-
meldete Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung dem Versicherer nicht rechtzeitig 
zu, so sind die Speditionsgüter ab Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der Hälfte der Ver-
sicherungssumme versichert. 

3. Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechen- oder Hörfehlers versehentlich falsch 
erstattete Meldung unverzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so hat 
er das Versehen nachzuweisen. 

4. Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalls gemeldete Stichtagssumme niedriger als der Stich-
tagswert, für den die Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 als gemeldet 
gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die gemeldete Stich-
tagssumme zum Stichtagswert. 

5. Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, wenn er die Versicherungssumme über-
steigt. Die Meldung gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes bestimmt hat, als Antrag 
auf Erhöhung der Versicherungssumme auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung. Der Ver-
sicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebunden. Lehnt der Versicherer den Antrag nicht 
innerhalb dieser Frist ab, so gilt er als angenommen. 

6. Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat, wird bei Versicherungs-
fällen bis zur nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert. 

7. Neben Nr. 4 und Nr. 6 sind § 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht anzuwenden. 

8. Auf die Prämie ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Versicherungssumme für das ganze Ver-
sicherungsjahr zu leisten. Die endgültige Prämie wird zum Ende des Versicherungsjahres aus dem 
Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt entsprechenden Prä-
miensatz berechnet; eine tarifliche Mindestprämie ist zu berücksichtigen. Soweit in den Fällen von 
Nr. 5 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht beantragt, oder 
soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt der die Versicherungssumme übersteigende Teil der 
gemeldeten Stichtagssummen für die Prämie unberücksichtigt. 

Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung verbraucht ist, so kann der 
Versicherer eine weitere angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr als die Hälfte der 
ersten Vorauszahlung. 
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1707 (90) Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserhöhungen 

1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, werden gebildet 
aus den Werten der versicherten Sachen auf der Preisbasis des Jahres 1980 (Grundsumme) und den 
Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 

2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Ver-
änderungen gelten rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ers-
ten drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Abs. 1 Satz 2 
gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Ver-
sicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude 
aus der Fachserie 17, Reihe 4, und der Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, 
Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 

3. Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des 
Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes maßgebend. 

4. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie innerhalb von drei 
Monaten beantragt wurden. 

5. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Ge-
samtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war 
und Bestandserhöhungen rechtzeitig ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und 
Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schät-
zung eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden nur im Verhält-
nis der Versicherungssumme im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 und Nr. 4 letztmalig erforderlichen Fest-
setzung zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

6. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger 
Frist außer Kraft setzen. 

1708 (90) Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhöhungen 

1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, werden gebildet 
aus den Werten der versicherten Sachen auf der Preisbasis des Jahres 1980 (Grundsumme) und den 
Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 

2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Ver-
änderungen gelten rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ers-
ten drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. 

Solange kein Antrag gemäß Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: 

Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um 
die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4, und der Index 
für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert 
haben. 

3. Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des 
Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes maßgebend. 

4. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Ge-
samtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend 
war. 

Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer 
eingereichte Schätzung eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden nur im Verhält-
nis der Versicherungssumme im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 letztmalig erforderlichen Festsetzung 
zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

5. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger 
Frist außer Kraft setzen. 
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1709 (90) Vorsorgeversicherung für Bestandserhöhungen 

1. Bestandserhöhungen des laufenden Versicherungsjahres, die nicht durch Nachtrag in die Versiche-
rungssumme übernommen worden sind, sind im Rahmen der Vorsorge-Positionen des Versiche-
rungsvertrages unter der Voraussetzung versichert, dass 

a) die Vereinbarung Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhöhungen getroffen ist und 

b) das Versicherungsjahr dem Geschäftsjahr entspricht. 

2. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, erhöhen sich 
ohne besonderen Antrag jeweils mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres vorübergehend um den 
entsprechenden Betrag der Vorsorgeversicherungssumme. Die Erhöhungen sind sobald als möglich 
durch die festgestellten endgültigen Summen zu ersetzen. 

3. Für die Umrechnung der in die Positionen gemäß Nr. 2 Satz 1 zu übernehmenden Vorsorgeversi-
cherungssummen auf den Wert 1980 ist der Index des Anschaffungsjahres maßgebend. 

4. Die Vorsorgeversicherung bleibt, soweit nicht der Versicherungsnehmer eine Änderung beantragt, in 
der bisherigen Höhe bestehen und gilt jeweils für die Bestandszugänge des nächsten Jahres. 

5. Für diese Vorsorgeversicherung wird eine Vorauszahlung in Höhe eines Drittels der Jahresprämie 
aus den Vorsorgeversicherungssummen erhoben. In der Schlussabrechnung wird die halbe Jahres-
prämie aus den im abgelaufenen Jahr in Anspruch genommenen Teilen der Vorsorgeversicherungs-
summe berechnet. Die so ermittelte Differenz ist nachzuentrichten oder zurückzugewähren. 

6. Mit der Erhöhung der Positionen gemäß Nr. 2 Satz 1 ist die Jahresprämie für die hinzutretenden 
Versicherungssummen fällig. Abschließend abgerechnet wird die Jahresprämie bei Aufgabe der end-
gültigen Versicherungssumme. 

1710 Briefmarken- und Münzenhandel 

1. Für Briefmarken, Postkarten, Briefumschläge, Münzen und Notgeld ist die Entschädigung auf den 
vereinbarten Betrag je Stück begrenzt. 

2. Für einen Minderwert von Sammlungen oder Serien durch Verlust einzelner Stücke wird kein Ersatz 
geleistet. 

3. Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand der Sachen Verzeichnisse zu führen. 
Nach Geschäftsschluss sind die Verzeichnisse so aufzubewahren, dass sie voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

1711 Manuskripte bei Verlagen und Druckereien 

1. Für Manuskripte leistet der Versicherer Entschädigung in Höhe des Betrages, den der Versiche-
rungsnehmer einem Vertragspartner, insbesondere dem Autor, nach den gesetzlichen Bestimmungen 
als Schadenersatz zahlen muss oder zahlen müsste, wenn er den Eintritt des Versicherungsfalls zu 
vertreten hätte. Vertragliche Sonderabreden bleiben unberücksichtigt. 

2. Der Versicherer leistet Entschädigung auch für den Betrag, den der Versicherungsnehmer dem 
Vertragspartner für das Manuskript gezahlt hat. Die Entschädigung darf jedoch nicht zu einer Bereiche-
rung des Versicherungsnehmers führen; sie kann sich insbesondere vermindern, wenn das Manuskript 
nur teilweise verloren ist oder wenn die Drucklegung bereits begonnen hatte oder wenn die Wieder-
herstellung weniger als den Betrag gemäß Satz 1 erfordert. 

1712 Krankenkassen-Rezepte und Krankenscheine 

1. Für Krankenkassen-Rezepte und Krankenscheine leistet der Versicherer bis zu der hierfür verein-
barten Versicherungssumme Entschädigung in Höhe des Ausfalls, den der Versicherungsnehmer in-
folge des Versicherungsfalls bei der nächsten Abrechnung mit der Krankenkasse erleidet. 

2. Soweit der Versicherungsnehmer die Anzahl und den Abrechnungswert der durch den Versiche-
rungsfall zerstörten oder abhanden gekommenen Rezepte nicht nachweisen kann, sind die Durch-
schnittswerte während der letzten 24 Monate vor Eintritt des Versicherungsfalls maßgebend. 
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1713 Selbstbehalt bei gekürzter Versicherungssumme 

1. Die Versicherungssumme der im Versicherungsvertrag besonders gekennzeichneten Positionen ist 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

2. Bei Berechnung einer Unterversicherung ist die ungekürzte Versicherungssumme zugrunde zu le-
gen. 

3. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungs-
ersatz gemäß § 63 VVG und Ersatz für sonstige versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungser-
satz gemäß § 63 VVG und Ersatz für sonstige versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

1715 Stichtagsversicherung und Sicherungsübereignung 

1. Für den dem Kreditinstitut sicherungshalber übereigneten Teil der gemäß (Sammel-) Versiche-
rungsschein versicherten Vorräte wird eine im Vertrag besonders aufgeführte Versicherungssumme 
für die vereinbarte Zeit festgesetzt. 

2. Will der Versicherungsnehmer für die in Nr. 1 genannte Versicherung die Versicherungssumme 
vermindern oder will er diese Versicherung aufheben oder bei Ablauf nicht fortsetzen, so bedarf es 
hierzu der schriftlichen Einwilligung des Kreditinstitutes, für das der Versicherer einen Sicherungs-
schein erteilt hat. 

Die Einwilligung muss bei dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt eingegangen 
sein, in dem die Vertragsänderung oder der Vertragsablauf wirksam werden soll. 

3. Im Versicherungsfall ist zunächst der Entschädigungsbetrag für den dem Kreditinstitut sicherungs-
halber übereigneten Teil der Vorräte unter Berücksichtigung der hierfür gemäß Nr. 1 festgesetzten 
besonderen Versicherungssumme zu ermitteln. Die Entschädigung gemäß Abs. 1 ist in voller Höhe auf 
den Betrag der Entschädigung anzurechnen, die für die Gesamtheit der Vorräte festgestellt wird. 

4. Bleibt die in Nr. 2 der Vereinbarung Stichtagsversicherung für Vorräte genannte Stichtagssumme 
unter der in vorliegendem Vertrag besonders festgesetzten Versicherungssumme, so tritt für diese 
Vorräte die besondere Versicherungssumme an die Stelle der Stichtagssumme. 

1716 Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

1. Bei Schäden an den im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Sachen erwirbt der Versiche-
rungsnehmer einen Anspruch über zwei Drittel des bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 
errechneten Betrages hinaus nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um 

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist 
dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt 
es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederherge-
stellt wird; 

b) bewegliche Sachen, die zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Gü-
te in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versicherers ge-
nügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können 
Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe 
ist; 

c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, wiederherzustel-
len. 

2. Die Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben unberührt. 
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1800 - Verhaltens- und Wissenszurechnung; Vertretung 

1801 Führung 

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs-
nehmers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 

1802 Prozessführung 

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes 
vereinbart: 

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 
führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewordene 
Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlos-
senen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versi-
cherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudeh-
nen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht. 

1803 Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen 
des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

1900 Sonstiges 

1901 Abschlagszahlung 

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlagszahlung in Höhe des Betrages, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist, abweichend von § 11 Abs. 2 VVG und von den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen schon drei Wochen nach Anzei-
ge des Versicherungsfalls erfolgt. 

1902 Vertragsbeendigung bei Kündigung des Versicherers nach einem Versicherungsfall 

Bei einer Kündigung des Versicherers aus Anlass eines Versicherungsfalls endet der Vertrag erst drei 
Monate nach Zugang der Kündigung. 

1903 unbesetzt 

1904 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit einer Maschinenversicherung 

1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden 
zu vorliegendem Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so können der Versicherungs-
nehmer, der Versicherer des vorliegenden Vertrages und der Maschinenversicherer vereinbaren, dass 
die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Maschinenschadens in einem gemeinsa-
men Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der 
Entschädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren 
auch durch einseitige Erklärungen gegenüber den beiden Versicherern verlangen. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen; der Versicherungsnehmer kann zwei 
Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder 
auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei kann die andere Partei unter Anga-
be des oder der von ihr benannten Sachverständigen schriftlich auffordern, auch ihrerseits einen 
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Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der Auf-
forderung, so kann die auffordernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Fol-
ge hinzuweisen. 

b) Die Sachverständigen benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen weite-
ren Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Perso-
nen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnli-
chen Verhältnis stehen. 

3. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten die dem Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und § 15 AFB 87 und § 13 AMB 91. 

4. Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen diese 
voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder ihrer Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
die Parteien je zu einem Drittel. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung. 

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu 
vorliegendem Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte. 

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten im Versicherungsfall gemäß § 13 
Nr. 1 AFB 87 und § 11 Nr. 1 AMB 91 nicht berührt. 

2000 - Gemeinsame Klauseln für die Feuer-, Leitungswasser- und Sturm-Versicherung 

2200 - Versicherte Sachen 

2201 Automaten 

Abweichend von den Bestimmungen über die Versicherung der Betriebseinrichtung in den dem Ver-
trag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Automaten mit Geldeinwurf 
(einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten mitversichert. 

2202 Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben 

1. Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben, das dem Versicherungsnehmer nicht zur Ver-
wahrung übergeben wurde, ist bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme versichert. 

2. Nicht versichert sind Kraftfahrzeuge, Bargeld und Wertpapiere. 

3. Die Entschädigung ist je Gast auf _ Prozent der Versicherungssumme gemäß Nr. 1 begrenzt. 

4. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Gast Entschädigung nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beanspruchen kann. 

Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß den dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers oder des versicherten Gastes die Entschädigungspflicht aus dem anderen 
Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbe-
halt der Rückforderung mit Zinsen _ Prozent unter dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 
mindestens jedoch _ Prozent und höchstens _ Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 
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2203 Hypothekarisches Interesse 

1. Die Versicherung deckt das hypothekarische Interesse, das dem Versicherungsnehmer als Gläubi-
ger der im Vertrag nach Grundbuch-Band, -Blatt, -Abteilung und -Nummer bezeichneten Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld an den im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäuden zusteht. 

2. Versicherungswert ist der Kapitalbetrag des Realrechts einschließlich der rückständigen und bis zur 
Entschädigungszahlung fällig werdenden Zinsen und Nebenleistungen und der Kosten. Die Entschädi-
gung ist jedoch, auch wenn mehrere Realgläubiger ihr Interesse versichert haben, auf den Betrag des 
Versicherungswertes des Gebäudes beschränkt. Mehreren Versicherungsnehmern wird nach Maßga-
be ihres Ranges gehaftet. 

3. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit nach dem Schaden der gemeine Wert der verpfändeten 
Grundstücke und der Gebäudereste das hypothekarische Interesse noch deckt oder soweit der ge-
meine Wert das hypothekarische Interesse schon vor Eintritt des Versicherungsfalls nicht mehr ge-
deckt hatte. 

4. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen die durch das Realrecht gesicherte 
Forderung und das Realrecht zu übertragen, soweit dieser Entschädigung geleistet hat. 

5. Die Versicherung erlischt, wenn das Realrecht des Versicherungsnehmers erlischt oder von Erbfäl-
len abgesehen auf einen anderen übergeht, oder wenn die Gebäude ganz oder teilweise durch den 
Eigentümer oder für dessen Rechnung versichert werden. 

2300 - Versicherte Kosten 

2301 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden 

1. Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die Kosten des Aufge-
botsverfahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließlich 
anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für 
geboten halten durfte. 

2. Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch 
Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist. 

2302 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) 

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen 
Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch 
behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Geset-
ze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfal-
les erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkun-
gen Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden kön-
nen, sind nicht versichert. 

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstan-
den wären. 

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. 

Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-Versicherung nach 
Klausel 1301 vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entste-
hen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 
der Klausel 1301 wird insoweit abgeändert. 
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6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes 
zum Neuwert ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwert-
schaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermit-
telte Betrag nur anteilig ersetzt. 

8. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungs-
nehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

2303 Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte 

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
bei der Anrechnung des Restwertes für die versicherte und vom Schaden betroffene Sache behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt 
mit dem Betrag, der sich vertragsmäßig ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden be-
troffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und 
Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt 
nur, soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verord-
nungen beruhen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erteilt wurden, werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 

3. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. Sofern für versicherte 
und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-Versicherung nach Klausel 1301 vereinbart ist, 
werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die Wieder-
herstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 der Klausel 1301 wird in-
soweit abgeändert. 

4. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungs-
nehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

2400 - Versicherungsort 

2401 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 

1. Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Anmeldung 
auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist jedoch je Grundstück und Ver-
sicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, halbjährlich ein Verzeichnis dieser Grundstücke einzurei-
chen. Bei nicht ausreichender Versicherungssumme sind die Bestimmungen über Unterversicherung 
in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen anzuwenden. 

3. Die Prämie ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei den neu hinzukommenden Betriebs-
grundstücken. 

2600 - Vorvertragliche Anzeige; Gefahrerhöhung; Obliegenheiten 

2601 Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und liegt ein Besichtigungsbericht vor, so 
erkennt der Versicherer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände bekannt geworden sind, 
welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich waren. 

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind. 
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2700 - Entschädigung (Versicherungssumme; Unterversicherung; Selbstbehalte; Entschädi-
gungsgrenzen) 

2701 Mehrwertsteuer bei Gleitender Neuwertversicherung 

Ein Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer besteht im Schadenfall nicht, soweit die Versiche-
rungssumme 1914 entsprechend niedriger festgesetzt wurde als der Versicherungswert 1914. 

2702 Spediteure 

1. Sachen, die der Spediteur aufgrund eines Speditions-, Fracht- oder Lagervertrages in Gewahrsam 
genommen hat, sind bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme versichert, und zwar, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Erstes Risiko. 

2. Die Versicherung gilt: 

a) für eigene Rechnung des Spediteurs, soweit dieser für den Schaden aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ersatzpflichtig ist; auf eine durch Vertrag oder beson-
dere Zusagen erweiterte Ersatzpflicht des Spediteurs erstreckt sich die Versicherung nur, wenn 
dies besonders vereinbart ist; 

b) außerdem für Rechnung wen es angeht. 

3. Für die Entschädigung sind abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen maßgebend 

a) im Fall von Nr. 2 a der Betrag der Ersatzpflicht des Spediteurs, höchstens jedoch die Kosten der 
Neuherstellung oder Wiederbeschaffung durch den Anspruchsteller; 

b) im Fall von Nr. 2 b die Kosten der Neuherstellung oder Wiederbeschaffung durch den Versicher-
ten. 

Anstelle der Kosten der Neuherstellung oder Wiederbeschaffung kann ein anderer Betrag (z.B. der 
erzielbare Verkaufspreis) vereinbart werden. 

4. Entschädigung wird nicht geleistet 

a) im Fall von Nr. 2 a, soweit Versicherungsschutz aus einer Betriebs- oder Verkehrshaftpflichtver-
sicherung besteht oder zugunsten des Spediteurs das Regressverzichtsabkommen der Feuerversi-
cherer anzuwenden ist; 

b) im Fall von Nr. 2 b, soweit der Versicherte Entschädigung beanspruchen kann 

aa) aus einer Transportversicherung, insbesondere aus einer gemäß § 39 ADSp genommenen 
Speditionsversicherung; 

bb) aus einer durch den Versicherten oder in dessen Auftrag genommenen anderen Feuer-, Lei-
tungswasser- oder Sturmversicherung; 

cc) aus einer durch den Spediteur genommenen anderen Feuer-, Leitungswasser- oder Sturmver-
sicherung, nach der die versicherten Sachen nach Art, Maß, Zahl, Gewicht oder sonstigen Merk-
malen bezeichnet sind; auch ohne solche Bezeichnung geht eine andere Feuer-, Leitungswasser- 
oder Sturmversicherung des Spediteurs voran, wenn die vorliegende Versicherung für mehrere 
Versicherungsorte, die andere dagegen nur für den durch den Schaden betroffenen Versiche-
rungsort genommen ist. 

5. Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß den dem Vertrag zugrunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten noch nicht geklärt ist, ob die Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 4 gegeben sind, so leistet der Versicherer aus dem vorliegenden Vertrag unter Vorbehalt der 
Rückforderung mit Zinsen _ Prozent unter dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, mindes-
tens jedoch _ Prozent und höchstens _ Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung, wenn der Rückfor-
derungsanspruch durch die Vermögenslage des Versicherungsnehmers oder des Versicherten oder 
durch Bankbürgschaft oder durch sonstige Sicherheitsleistung gesichert ist. 

6. Der Versicherer kann nur an den Versicherungsnehmer und an den Anspruchsteller gemäß Nr. 2 a 
oder an den Versicherten gemäß Nr. 2 b gemeinschaftlich leisten, wenn nicht der Anspruchsteller oder 
der Versicherte einer Zahlung allein an den Versicherungsnehmer zugestimmt hat. 
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7. Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben der Versicherungsnehmer und die Versicherten dem 
Versicherer alle anderen Versicherungen gemäß Nr. 4 anzuzeigen. 

2800 - Verhaltens- und Wissenszurechnung; Vertretung 

2801 Teil- oder Wohnungseigentum in gewerblich genutzten Gebäuden 

Für den Versicherungsvertrag mit sämtlichen Teil- oder Wohnungseigentümern gilt folgendes: 

1. Ist der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Teil- oder Wohnungseigentümer leistungsfrei, 
so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Teil- oder Wohnungseigentümern wegen deren Son-
dereigentums und wegen deren Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes) 
nicht berufen. 

2. Die übrigen Teil- oder Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer ihnen auch 
hinsichtlich des Miteigentumsanteils des Teil- oder Wohnungseigentümers, der den Entschädigungs-
anspruch verwirkt hat, Entschädigung leistet, jedoch nur soweit diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums (§ 1 Abs. 5 des Wohnungseigentumsgesetzes) 
verwendet wird. Der Teil- oder Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendung zu erstatten. 

3. Kann im Falle der Feuerversicherung ein Realgläubiger hinsichtlich des Miteigentumsanteils des 
Teil- oder Wohnungseigentümers, der den Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Leistung aus der 
Feuerversicherung an sich selbst gemäß § 102 VVG verlangen, so entfällt die Verpflichtung des Versi-
cherers nach Nr. 2 Satz 1. Der Versicherer verpflichtet sich, auf eine nach § 104 VVG auf ihn überge-
gangene Gesamthypothek (Gesamtgrundschuld) gemäß § 1168 BGB zu verzichten und dabei mitzu-
wirken, dass der Verzicht auf Kosten der Teil- oder Wohnungseigentümer in das Grundbuch eingetra-
gen wird. Der Teil- oder Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist im 
Falle von Satz 2 verpflichtet, dem Versicherer die für seinen Miteigentumsanteil und sein Sondereigen-
tum an den Realgläubiger erbrachten Leistungen zu erstatten. 

6000 - Klauseln für die Sturm-Versicherung 

6100 - Versicherte Gefahren und Schäden 

6101 Schäden durch Hagel 

1. Wenn dies besonders vereinbart ist, erstreckt sich die Sturmversicherung auch auf Schäden durch 
Hagel. In diesem Fall brauchen bei Schäden durch Hagel die Voraussetzungen von § 1 Nr. 2 AStB 87 
(Sturm) nicht gegeben zu sein. 

2. § 1 Nr. 1 bis Nr. 5 AStB 87 gilt sinngemäß auch für Schäden durch Hagel gemäß Nr. 1. Jedoch ge-
nügt es in den Fällen von § 1 Nr. 4 c AStB 87 für den Versicherungsschutz, dass die Öffnung durch 
Hagel entstanden ist. 

6700 - Entschädigung (Versicherungssumme; Unterversicherung; Selbstbehalte; Entschädi-
gungsgrenzen) 

6701 Wegfall des Selbstbehaltes für Gebäudeverglasung 

Soweit Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerisch bearbeitete Scheiben, Kirchenfenster, Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen, Sicherheitsglasscheiben, Blei- und Messingverglasungen, Glasbaustei-
ne, Profilbaugläser, Dachverglasungen sowie Glas- und Kunststoffscheiben von mehr als vier Quad-
ratmetern Einzelgröße, ferner die Rahmen und Profile der genannten Verglasungen und der Kunst-
stoffscheiben, mitversichert sind, entfällt bei Schäden an diesen Sachen der Selbstbehalt gemäß § 12 
Nr. 2 AStB 87. 
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